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926/2025 vom 03. September 2025

Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion
Nicht klassifiziert
Ablehnung

Mindestdistanz von Windradern zu bewohntem Gebiet

Der Regierungsrat wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, dass

1. Windrader mit einer Nabenhohe von 30 bis 150 m Hohe nicht ndher als die Distanz der
finffachen Nabenhohe (Distanz Boden-Nabenmitte) zu bewohntem Gebiet erstellt werden

dirfen

2.  Windrader mit Nabenhohe tber 150 m nicht naher als 1000 m zu bewohntem Gebiet er-

stellt werden dirfen

Begrindung:

Die Energiewende ist ein zentrales Anliegen unserer Gesellschaft, und der Ausbau erneuerba-
rer Energien spielt eine entscheidende Rolle. Windkraftanlagen tragen zur Reduktion von CO -
Emissionen bei und unterstiitzen die Erreichung der Klimaziele. Dennoch ist es wichtig, die Inte-
ressen der Anwohnerinnen und Anwohner zu wahren und mogliche negative Auswirkungen auf
die Lebensqualitat zu minimieren.
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1. Larmschutz: Windkraftanlagen erzeugen Gerausche, die je nach Windverhaltnissen und
Betriebsbedingungen variieren kénnen. Ein Mindestabstand tragt dazu bei, die Larmbelas-
tung fir Anwohner zu reduzieren und die Einhaltung von Larmschutzvorschriften zu ge-
wabhrleisten.

2. Sicht- und Schattenwurf: Die visuelle Beeintrachtigung und der Schattenwurf durch die Ro-
torblatter kdnnen die Lebensqualitéat der Anwohner erheblich beeinflussen. Ein grésserer
Abstand minimiert diese Effekte und trégt zu einer besseren Akzeptanz von Windkraftpro-
jekten in der Bevélkerung bei.

3. Gesundheitliche Aspekte: Studien haben gezeigt, dass eine zu nahe Platzierung von Wind-
kraftanlagen zu gesundheitlichen Beschwerden bei Anwohnern flihren kann, darunter
Schlafstérungen und Stress. Ein Mindestabstand kann dazu beitragen, solche gesundheitli-
chen Risiken zu verringern.

4. Soziale Akzeptanz: Die Akzeptanz von grossen Windkraftprojekten ist entscheidend fr de-
ren Erfolg. Durch die Festlegung einer Mindestdistanz von 1000 Metern kénnen Bedenken
der Bevdlkerung ernst genommen werden, was zu einer héheren Bereitschaft fihrt, Wind-
kraftprojekte zu unterstitzen.

5. Erfahrungen aus anderen Regionen: In vielen anderen Regionen und anderen Landern, die
bereits Mindestabstande fur Windkraftanlagen festgelegt haben, hat sich gezeigt, dass
diese Regelungen sowohl den Ausbau der Windenergie fordern als auch die Lebensqualitat
der Anwohner schitzen.

Schlussfolgerung: Die Einfihrung einer Mindestdistanz zwischen grossen Windradern und be-
wohntem Gebiet ist ein wichtiger Schritt, um die Interessen der Bevolkerung zu wahren und
gleichzeitig den Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben.

Begriindung der Dringlichkeit: Im Kanton Bern sind einige Windparkprojekte in Planung. Daher ist es wichtig, die Vor-
gaben mdoglichst frih festzulegen.

Antwort des Regierungsrates

Die Motion will eine gesetzliche Grundlage fir eine Mindestdistanz zwischen Windradern und
bewohntem Gebiet einfihren. Damit sollen negative Auswirkungen von Windenergieanlagen
(WEA) auf Anwohnerinnen und Anwohner verhindert werden. Der Regierungsrat hat bereits im
Jahr 2013 eine ahnlich lautende Motion (262-2012) zur Ablehnung empfohlen. Die darin festge-
haltenen ablehnenden Argumente behalten weiterhin ihre Giiltigkeit. Die Motion damals wurde
durch den Initianten vor der parlamentarischen Diskussion zurtickgezogen. Auch auf nationaler
Ebene wurden parlamentarische Vorstdsse zu Mindestabstanden nicht weiterverfolgt.

Bereits mit den bestehenden rechtlichen Grundlagen ist es derzeit unmdglich, Windturbinen be-
liebig nahe an besiedeltes Gebiet zu bauen. Eine schrittweise Planung stellt bereits derzeit die
Wahrung der Schutzinteressen sicher. In der Gbergeordneten Richtplanung werden unter Be-
ricksichtigung der Anliegen der Bevdlkerung geeignete regionale Windenergiegebiete identifi-
zZiert, wobei die Gemeinden eine grosse Mitsprache haben und Siedlungsgebiete zum Vornhe-
rein vermieden werden. Fir ein konkretes Projekt innerhalb dieser Gebiete verlangt die Umwelt-
schutzgesetzgebung, insbesondere die Larmschutzvorschriften, bereits heute bei der Projektie-
rung einer WEA ein detailliertes Larmgutachten. Darin ist aufzuzeigen, dass die Grenzwerte, mit
denen die Gesundheit der Bevélkerung geschiitzt sind, eingehalten werden. Vergleichbar gilt
dies nicht nur fir Windenergieanlagen, sondern auch fiir andere Industrie- und Gewerbeanla-
gen. Dem Larmschutz der Bevélkerung wurde seit 2013 grundséatzlich mit erweiterten nationalen
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Vorschriften verbessert. Der Regierungsrat sieht daher keinen Handlungsbedarf, um die Bevdl-
kerung zusatzlich vor Larmemissionen durch WEA zu schitzen.

Auch beziiglich Schattenwurfs werden bereits heute international anerkannte Richtlinien und
Grenzwerte zum Bau von WEA herangezogen. Diese Vorschriften haben sich in der Praxis be-
wabhrt. Mit technischen Vorrichtungen an den Windenergieanlagen wird sichergestellt, dass
diese Grenzwerte eingehalten werden.

Generell sind starre Abstandsvorschriften kein geeignetes Instrument, um die Interessen der
Bevdlkerung beim Bau von WEA sicherzustellen. Nur durch eine situationsbezogene Betrach-
tung der totografischen und raumlichen Gegebenheiten kann der Schutz der Bevolkerung vor
allfalligen negativen Auswirkungen sichergestellt werden. Im Gegensatz zu den Motionaren ist
der Regierungsrat nicht der Ansicht, dass starre Abstandsregelungen die soziale Akzeptanz ei-
ner WEA erh6hen. Im Gegenteil kénnen nicht den 6rtlichen Umstanden angepasste Distanzen
zu erheblichen Beeintrachtigungen filhren oder andererseits Anlagen, die aus Sicht der betroffe-
nen Bevdlkerung unproblematisch wéaren, zum Vornherein ausschliessen. Weiter ist zu beach-
ten, dass es aus Sicht des Natur-, Landschafts- und Vogelschutzes sinnvoller ist, WEA in be-
reits vorbelasteten Landschaftskammern zu bauen. Schliesslich verweist der Regierungsrat auf
ein Rechtsgutachten des Bundesamts flr Energie aus dem Jahr 2019, das zum Schluss kommt,
dass die Einflhrung einer starren Mindestdistanz von WEA zu bewohnten Gebauden durch die
Kantone der bundesrechtlich gewollten Abwéagung zwischen Schutz- und Nutzungsinteressen
widersprechen und somit nicht bundesrechtskonform ware.

Der Regierungsrat beantragt die Ablehnung der Motion.

Verteiler
— Grosser Rat

Nicht klassifiziert | Letzte Bearbeitung: 04.06.2025 | Version: 2 | Dok.-Nr.: 308878 | Geschaftsnummer: 2025.GRPARL.68

3/3



	Antwort des Regierungsrates
	Mindestdistanz von Windrädern zu bewohntem Gebiet
	Antwort des Regierungsrates

